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I. Einleitung

Die Vergabe eines Schutzstatus durch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) beruht zunehmend 
auf der Zuerkennung von Familienschutz nach § 26 AsylG. 
Dieser regelt, dass Mitglieder einer Kernfamilie ohne Prü-
fung der individuellen Verfolgungsgeschichte denselben 
Schutzstatus wie eine bereits anerkannte stammberechtig-
te Person erhalten. In seiner offiziellen Asylstatistik macht 
das BAMF den seit Jahren steigenden Anteil des Famili-
enschutzes nicht kenntlich, sondern fasst Personen mit 
Familienschutz statistisch mit den Personen zusammen, 
denen aufgrund der individuellen Prüfung ihrer Flucht-
gründe ein Schutzstatus zuerkannt wurde. Im ersten 
Halbjahr 2020 waren knapp 80 Prozent der Personen mit 
Flüchtlingsschutz solche, denen dieser über § 26 AsylG 
zuerkannt wurde. Die in der Asylgeschäftsstatistik angege-
benen Schutzquoten bilden also in vielen Fällen abgeleite-
te Schutzstatus ab; durch die fehlende Kenntlichmachung 
werden jedoch detailliertere Informationen über die Ent-
scheidungspraxis vorenthalten. Werden die Personen, die 
Familienschutz erhalten haben, aus der Statistik herausge-
rechnet, verbleibt die jeweilige Anerkennungsquote von 
Personen, deren Fluchtgründe individuell geprüft wur-
den. An der Entwicklung dieser Schutzquoten zeigt sich, 
wie restriktiv die Entscheidungspraxis des BAMF gewor-
den ist. Da eine Vielzahl der BAMF-Entscheidungen von 
den Verwaltungsgerichten unter Zuspruch eines (höher-
rangigen) Schutzstatus aufgehoben werden, bilden diese 
niedrigen Schutzquoten nicht unbedingt die Realitäten in 
den Herkunftsstaaten ab. Vielmehr spricht dies dafür, dass 
der Blick auf die Qualität der BAMF-Bescheide gerichtet 
und diese kritisch diskutiert werden muss. 

In diesem Beitrag wird zunächst eine kurze Einführung 
in die rechtlichen Grundlagen des Familienschutzes gege-
ben (II.). Dann werden die Asyl- und Gerichtsstatistiken 
des BAMF unter Berücksichtigung der Familienschutz-
quoten anhand der Entscheidungen für Antragsstellende 

aus den Herkunftsstaaten Syrien, Irak, Afghanistan und 
Eritrea als Hauptherkunftsstaaten analysiert (III. und IV.). 
In einem nächsten Teil werden die Folgen der restriktiver 
werdenden Entscheidungspraxis des BAMF verdeutlicht, 
indem auf die unterschiedlichen Rechtsfolgen der ver-
schiedenen Schutzstatus eingegangen wird (V.). 

II. Schutzzuerkennung nach § 26 AsylG

§ 26 AsylG legt grundsätzlich fest, dass Mitglieder einer 
Kernfamilie ohne Prüfung der individuellen Verfolgungs-
geschichte denselben Schutzstatus zuerkannt bekom-
men, den eine stammberechtigte Person unanfechtbar 
erhalten hat. Ausdrücklich gesetzlich normiert war dies 
bis 2005 nur für Asyl gemäß Art. 16a GG, die Regelung 
wurde sodann mit dem Zuwanderungsgesetz 2005 auf 
Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention und 
2013 nach Verabschiedung der EU-Qualifikationsrichtli-
nie (QualRL) auch auf den subsidiären Schutz erstreckt.1 
Damit ist das Grundprinzip des Familienschutzes auf alle 
im Asylverfahren geprüften Schutzstatus außer den nati-
onalen Abschiebungsverboten anwendbar. Die Funktion 
der Vorschrift besteht darin, eine einheitliche und rasche 
Entscheidung bei geringem Verwaltungsaufwand herbei-
zuführen.2 

Begünstigte von Familienschutz sind nach § 26 Abs. 1 
AsylG zunächst Ehe gatt*inn en und Le bens part ner*in nen 
der Stammberechtigten, sofern die Ehe oder Lebenspart-
nerschaft schon im Verfolgungsstaat Bestand hatte, der 
Asylantrag der Ehe gatt*in oder Le bens partner*in unver-
züglich nach Einreise gestellt wird und keine Widerrufs-
gründe vorliegen. Weiter begünstigt sind nach § 26 Abs. 2 
AsylG die minderjährigen ledigen Kinder der stamm-
berechtigten Person, ebenfalls sofern keine Widerrufs-
gründe vorliegen. Dabei ist etwa irrelevant, wo das Kind 

* Valentin Feneberg ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Integrative 
Research Institute Law & Society der Humboldt-Universität zu Berlin 
und ehrenamtlich für die Refugee Law Clinic Berlin e. V. tätig.

 Sebastian Pukrop ist derzeit Rechtsreferendar am LG Leipzig und 
ebenfalls ehrenamtlich für die Refugee Law Clinic Berlin e. V. tätig. 

1 Durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/95/EU vom 
28.8.2013, BGBl I S. 3474.

2 Marx, Kommentar zum Asylgesetz, 10. Auflage 2019, § 26 AsylG, 
Rn. 3.
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geboren wurde3 oder ob das Kindschaftsverhältnis natür-
licher oder rein rechtlicher Natur ist.4 Dies umfasst auch 
und gerade Kinder von anerkannten Geflüchteten, die 
in Deutschland geboren werden. Zuletzt begünstigt sind 
nach § 26 Abs. 3 AsylG die Eltern und minderjährigen 
Geschwister eines minderjährigen ledigen Stammberech-
tigten, wobei wiederum die familiäre Beziehung schon im 
Verfolgungsstaat bestanden haben muss, der Asylantrag 
unverzüglich nach Einreise gestellt werden muss und kei-
ne Widerrufsgründe vorliegen dürfen.

Mit der Regelung des § 26 AsylG wird die Schutzzu-
erkennung für Familienangehörige einerseits erleichtert, 
andererseits geht dies zulasten der Prüfung der indivi-
duellen Verfolgungsgründe. Zwar gewährt der Familien-
schutz die gleiche Rechtsstellung wie die der stammbe-
rechtigten Person, dennoch handelt es sich dabei um ein 
abgeleitetes Recht, das von dem der stammberechtigten 
Person abhängig ist. Das Verhältnis von § 26 AsylG zur 
Prüfung der individuellen Fluchtgründe ist noch nicht 
abschließend geklärt. Es kann aber unter Umständen ein 
Anspruch auf die Prüfung individueller Fluchtgründe ne-
ben dem Anspruch auf Familienschutz bestehen bleiben.5

III. Der Familienschutz in der Asylstatistik

Entscheidungen über Familienschutz spielen mittlerwei-
le eine außerordentlich wichtige Rolle in der Praxis des 
BAMF. Im ersten Halbjahr 2020 wurden vier von fünf 
Zuerkennungen eines Flüchtlingsstatus sowie jeder dritte 
subsidiäre Schutzstatus über § 26 AsylG vergeben.6 

Mit Blick auf einzelne Hauptherkunftsstaaten wird die-
se Entwicklung noch deutlicher: Bei anerkannten Flücht-
lingen aus Syrien und Eritrea liegt der Anteil des Familien-
schutzes jeweils bei 97 Prozent, bei Irak sind es 94 Prozent 
und bei Afghanistan 70 Prozent. In den Jahren 2018 bis 
2020 waren 37 Prozent der über den Familienschutz an-
erkannten Flüchtlinge in Deutschland geborene Kinder.7 
Werden die Zuerkennungen von Familienschutz aus den 
Schutzquoten herausgerechnet, zeigen sich die Anerken-
nungsquoten für Antragsstellende, über deren Asylan-
träge aufgrund ihres individuellen Vortrags entschieden 
wurde. Dies soll im Folgenden an den vier eingangs ge-
nannten Herkunftsstaaten veranschaulicht werden (sie-
he Tabelle 1). Dabei wird auf die sogenannte bereinigte 
Schutzquote abgestellt, bei der nur die inhaltlichen Ent-
scheidungen berücksichtigt und sonstige Verfahrenser-

3 Marx, a. a. O (Fn. 2), § 26 AsylG, Rn. 30.
4 Bodenbender, in: GK-AsylG II, 124. Lfg., § 26 Rn. 65. 
5 Vgl hierzu ausführlich: Marx, a. a. O (Fn. 2), § 26 AsylG, Rn. 44.
6 Vgl. BT-Drs. 19/22023, S. 7 f.
7 Für 2020: Ebd., S. 9, für 2019: BT-Drs. 19/18498, S. 8, für 2018: 

BT-Drs. 19/8701, S. 10. Für die Vorjahre wurde diese Zahl nicht erho-
ben. 

ledigungen, etwa Entscheidungen in Dublin-Verfahren, 
herausgerechnet werden.8 Für die folgenden Berechnun-
gen wurden Anerkennungszahlen aus den Asylgeschäfts-
statistiken des BAMF zugrunde gelegt und der Anteil der 
Schutzzuerkennung nach § 26  AsylG abgezogen.9 

1. Syrien

Die bereinigte Gesamtschutzquote für Syrien liegt seit 
2015 bei knapp 100 Prozent; das gilt auch bei Heraus-
rechnen der Entscheidungen über den Familienschutz. 
Sy rer*in nen werden also vom BAMF so gut wie nie voll-
umfänglich abgelehnt. Allerdings wird nach Abzug der 
Entscheidungen zum Familienschutz deutlich, wie selten 
das BAMF Schutzsuchenden aus Syrien nur noch einen 
Flüchtlingsstatus erteilt: 2019 erhielten nur noch sechs 
Prozent der Schutzsuchenden, deren Asylantrag indivi-
duell geprüft wurde, diesen Status, 2020 sank der Anteil 
auf fünf Prozent. Syrische Antragsstellende erhalten also 
mittlerweile überwiegend den subsidiären Schutzstatus 
(2019: 90 Prozent, 2020: 93 Prozent). Zum Vergleich: 
2015 erhielten mit 99,7 Prozent nahezu alle Antragsstel-
lende aus Syrien Flüchtlingsschutz, ab 2016 sinkt der An-
teil. Werden die Entscheidungen auf Familienschutz nicht 
herausgerechnet, überwiegt der Anteil des Flüchtlings-
schutzes im ersten Halbjahr 2020 mit 56 Prozent hingegen 
relativ deutlich, was aber eben nicht die aktuelle Entschei-
dungspraxis des BAMF und damit dessen Bewertung der 
Lage in Syrien widerspiegelt.

8 Das BAMF lehnt diese Darstellung normalerweise ab, gibt allerdings 
zu, dass nur die Verwendung der bereinigten Quote sinnvoll ist, so-
bald der Fokus auf Sachentscheidungen gelegt wird, vgl. Ursula Gräfin 
Praschma, Vereinheitlichung der Asyl-Entscheidungspraxis im Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge, in: ZAR 7/2020, S. 228.

9 Da Daten zum Familienschutz in der offiziellen Asylgeschäftsstatis-
tik nicht aufgeführt werden, wurden den Autoren diese Daten vom 
BAMF in Form einer gesonderten Antrags-, Entscheidungs- und Be-
standsstatistik von 2015 bis Juli 2020 zur Verfügung gestellt. Die Da-
ten sind außerdem Teil der Antworten auf parlamentarische Anfragen 
der Fraktion Die Linke (siehe Fn. 7).
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Tabelle: Materielle BAMF-Entscheidungen sowie Schutzquoten mit und ohne Anerkennung nach § 26 AsylG 

(2015 bis einschließlich Juli 2020)

BAMF-Entscheidungen (materiell)

ohne § 26 AsylG (Familienschutz)

Asyl- und 

Flüchtlingsschutz 

(Art. 16a GG und 

§ 3 AsylG)

Subsidiärer 

Schutz (§ 4 

AsylG)

Abschiebungs-

verbote (§ 60  

V/VII AufenthG)

Bereinigte 

Schutzquote

Gesamt 2015 232.429 229.084 59,0 % 58,5 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 60,6 % 60,1 %

2016 607.766 594.863 42,1 % 41,1 % 25,3 % 25,7 % 4,0 % 4,0 % 71,4 % 70,8 %

2017 493.949 457.742 25,1 % 20,6 % 19,9 % 20,0 % 8,0 % 8,7 % 53,0 % 49,2 %

2018 151.366 121.522 27,3 % 12,4 % 16,6 % 17,7 % 6,3 % 7,9 % 50,2 % 38,0 %

2019 124.363 83.959 36,2 % 11,8 % 15,6 % 16,9 % 4,7 % 7,0 % 56,6 % 35,6 %

2020 68.202 46.819 34,0 % 10,5 % 15,8 % 16,3 % 5,0 % 7,2 % 54,8 % 34,1 %

Syrien 2015 101.442 100.680 99,7 % 99,7 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 100,0 % 100,0 %

2016 289.159 281.165 57,6 % 56,6 % 42,0 % 43,1 % 0,3 % 0,3 % 99,9 % 99,9 %

2017 91.244 69.275 38,2 % 23,8 % 61,0 % 75,2 % 0,6 % 0,8 % 99,9 % 99,8 %

2018 35.999 17.898 50,7 % 12,4 % 48,4 % 85,7 % 0,8 % 1,5 % 99,8 % 99,6 %

2019 38.424 13.601 59,1 % 6,1 % 39,5 % 89,7 % 1,3 % 3,7 % 99,9 % 99,6 %

2020 20.017 6.879 56,1 % 4,8 % 43,1 % 92,8 % 0,6 % 1,8 % 99,8 % 99,5 %

Afgha-

nistan

2015 3.661 3.242 46,7 % 40,9 % 8,9 % 8,9 % 22,1 % 25,0 % 77,6 % 74,7 %

2016 62.907 62.110 22,0 % 21,1 % 9,3 % 9,2 % 29,3 % 29,7 % 60,5 % 60,0 %

2017 107.891 105.149 16,6 % 14,9 % 6,4 % 6,1 % 24,4 % 25,1 % 47,4 % 46,1 %

2018 13.387 11.979 17,1 % 10,0 % 6,1 % 4,2 % 28,9 % 32,3 % 52,1 % 46,5 %

2019 7.293 5.745 23,8 % 8,5 % 6,6 % 3,1 % 32,8 % 41,6 % 63,1 % 53,2 %

2020 4.399 3.633 20,2 % 7,3 % 6,8 % 4,3 % 32,8 % 39,8 % 59,8 % 51,4 %

Irak 2015 15.008 14.193 96,7 % 96,6 % 1,9 % 1,9 % 0,5 % 0,6 % 99,1 % 99,1 %

2016 62.400 60.869 59,0 % 58,1 % 17,5 % 17,8 % 0,7 % 0,7 % 77,2 % 76,6 %

2017 62.427 57.364 39,0 % 34,8 % 22,9 % 23,7 % 2,6 % 2,9 % 64,5 % 61,4 %

2018 14.096 10.017 30,6 % 5,7 % 5,9 % 4,8 % 9,4 % 13,3 % 45,9 % 23,9 %

2019 11.946 7.042 38,8 % 3,6 % 5,9 % 2,7 % 7,0 % 11,9 % 51,8 % 18,2 %

2020 6.148 3.896 34,5 % 3,3 % 5,4 % 1,9 % 7,3 % 11,6 % 47,2 % 16,7 %

Eritrea 2015 9.338 9.134 95,5 % 95,4 % 3,7 % 3,8 % 0,4 % 0,4 % 99,6 % 99,6 %

2016 20.572 20.018 81,0 % 80,7 % 17,8 % 18,1 % 0,6 % 0,6 % 99,3 % 99,3 %

2017 18.618 16.877 54,2 % 51,3 % 39,4 % 41,7 % 3,9 % 4,3 % 97,6 % 97,3 %

2018 5.675 4.130 39,5 % 23,1 % 49,7 % 62,0 % 4,9 % 6,7 % 94,1 % 91,8 %

2019 3.755 1.417 56,6 % 6,0 % 22,8 % 39,5 % 10,5 % 27,9 % 90,0 % 73,5 %

2020 2.056 642 61,7 % 5,0 % 19,7 % 35,7 % 8,2 % 26,2 % 89,6 % 66,8 %

Quellen: Siehe Fn. 9.
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2. Irak

Mit Blick auf den Flüchtlingsschutz gilt für den Irak 
Ähnliches: Während im Jahr 2015 noch 97 Prozent der 
Schutzsuchenden, deren Asylantrag auf Grundlage ihres 
individuellen Verfolgungsvortrags geprüft wurde, den 
Flüchtlingsstatus erhielten, waren es im Jahr 2020 ledig-
lich noch drei Prozent. 

Allerdings wird diese Entwicklung nicht, wie bei Sy-
rien, durch die Erteilung subsidiärer Schutzstatus »auf-
gefangen«, sondern spiegelt sich direkt in der Gesamt-
schutzquote wider: Diese ist bei Herausrechnen des 
Familienschutzes seit 2015 von 99 Prozent auf 17 Prozent 
im Jahr 2020 gefallen. In anderen Worten: Anträge von 
Ira ker*in nen werden mittlerweile zum überwiegenden 
Teil abgelehnt. Durch den hohen Anteil des Familien-
schutzes unter den Entscheidungen wird diese Entwick-
lung jedoch nicht transparent gemacht; die Schutzquote 
liegt mit diesen bei etwa 50 Prozent. 

3. Afghanistan

Vergleichbar damit ist die Entwicklung bei Schutzsuchen-
den aus Afghanistan: Hier lag die Anerkennungsquote 
beim Flüchtlingsschutz bei Herausrechnen des Fami-
lienschutzes im Jahr 2015 noch bei 41 Prozent, im Jahr 
2020 nur noch bei sieben Prozent. Gleichzeit ist jedoch 
ein konstanter Anstieg der Erteilung nationaler Abschie-
bungsverbote zu verzeichnen, sodass die Gesamtschutz-
quote mit 51 Prozent höher als bei Iraker*innen liegt.

4. Eritrea

Bei Eritrea zeigt sich gewissermaßen eine Mischung die-
ser beiden Konstellationen. Bei Herausrechnen des Fami-
lienschutzes erhalten Schutzsuchende aus Eritrea kaum 
noch Flüchtlingsschutz; aktuell liegt der Anteil bei fünf 
Prozent. Allerdings ist der Anteil des subsidiären Schutzes 
ebenfalls leicht rückläufig und liegt derzeit bei 36 Prozent. 
Gestiegen ist hingegen der Anteil der Abschiebungsverbo-
te: Lag dieser bis 2018 bei deutlich unter zehn Prozent, ist 
er nun auf 26 Prozent gestiegen. Auch die Komplett-Ab-
lehnungen haben deutlich zugenommen und sind von 
fünf Prozent im Jahr 2015 auf 33 Prozent im Jahr 2020 
gestiegen. In anderen Worten: Bei Herausrechnen des Fa-
milienschutzes erhalten nur etwa 40 Prozent der Schutz-
suchenden aus Eritrea überhaupt noch internationalen 
Schutz, alle anderen erhalten nur ein nationales Abschie-
bungsverbot oder ihre Anträge werden vollumfänglich 
abgelehnt. Rechnet man den Familienschutz nicht heraus, 
liegt der Anteil derer, die internationalen Schutz erhalten, 
bei 82 Prozent (62 Prozent Flüchtlingsschutz, 20 Prozent 
subsidiärer Schutz). 

5. Gesamtbewertung

Insgesamt ist der Anteil der vom BAMF vergebenen 
Flüchtlingsstatus bei Herausrechnen des Familienschut-
zes stark rückläufig und lag zuletzt bei etwa zehn Prozent. 
Diese Entwicklung wird allerdings durch die vom BAMF 
in den Statistiken genutzte Darstellung nicht transparent 
gemacht, da die Entscheidungen auf Familienschutz maß-
geblich für die Gesamtstatistik sind: Nach dieser steigt der 
Anteil anerkannter Flüchtlinge seit 2017 wieder und liegt 
aktuell bei 34 Prozent. Gleiches gilt für die bereinigte Ge-
samtschutzquote: Laut offizieller Statistik erhält über die 
Hälfte der Antragsstellenden einen Schutzstatus, während 
die Quote bei individuellen Antragsstellenden tatsächlich 
lediglich 34 Prozent beträgt. 

Diese Beobachtungen zeigen, dass der hohe Anteil 
des Familienschutzes in der Asylstatistik ein realistisches 
Bild der Entscheidungspraxis des BAMF verhindert. Da 
Entscheidungen über Familienschutz sich lediglich von 
einem zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Schutzsta-
tus ableiten, kann die tatsächliche Entwicklung der Ent-
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scheidungspraxis nur bei einer separaten Darstellung der 
Anerkennungen aufgrund § 26 AsylG sichtbar gemacht 
werden.

IV. Die Korrektur der BAMF-Bescheide durch 

die Gerichte

Es wäre ein Fehlschluss, aus der zunehmend restriktiven 
Entscheidungspraxis des BAMF automatisch einen in den 
vergangenen Jahren abnehmenden Schutzanspruch Asyl-
suchender zu folgern. Naheliegender ist es, den Blick auf 
die Qualität der BAMF-Bescheide zu richten und diese 
kritisch zu diskutieren. Deren Fehlerhaftigkeit zeigt sich 
bei Betrachtung der von der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
getroffenen Entscheidungen in Asylsachen. Das BAMF 
nutzt in seiner offiziellen Asylgeschäftsstatistik weiter-
hin nur seine eigenen Entscheidungszahlen und berück-
sichtigt nicht die Gerichtsentscheidungen im jeweiligen 
Berichtszeitraum. Dafür veröffentlicht das Bundesamt 
mittlerweile eine eigene Gerichtsstatistik. Auf den ersten 
Blick zeigen die vom BAMF veröffentlichten Zahlen bei 
konstant hoher Klagequote zunächst einen Rückgang des 
Anteils der Gerichtsentscheidungen, die BAMF-Entschei-
dungen aufhoben, von 22 Prozent im Jahr 2017 auf rund 
15 Prozent im Jahr 2019 und im ersten Halbjahr 2020.10 

Somit suggeriert die Statistik eine verhältnismäßig ge-
ringe Korrekturquote durch die Gerichte. Hierbei bleibt 
jedoch unberücksichtigt, dass das BAMF in dieser Dar-
stellung die sogenannten sonstigen Verfahrenserledigun-
gen nicht herausrechnet. Hierunter fasst das BAMF etwa 
Klagerücknahmen und -zusammenlegungen, Abhilfeent-
scheidungen oder Entscheidungen in Klagen gegen Dub-
lin- und Drittstaatenbescheide (siehe unten). Von 2017 
bis Mitte 2020 lag der Anteil der sonstigen Erledigungen 
bei knapp der Hälfte der erfassten Gerichtsentscheidun-
gen.11  Um eine Korrekturquote zu erhalten, die sich auf 

10 BAMF, Gerichtsstatistik 1. Halbjahr 2020, abrufbar bei bamf.de unter 
»Infothek/Gerichtsstatistik 1. Halbjahr 2020«. 

11 BT-Drs. 19/1371, S. 38; BT-Drs. 19/8701, S. 43; BT-Drs. 19/18498, 
S. 45; BT-Drs. 19/22023, S. 35.

die materiell entschiedenen Gerichtsentscheidungen fo-
kussiert, könnten auch hier – nach dem Vorbild der be-
reinigten Schutzquote – die sonstigen Verfahrenserledi-
gungen aus der Gerichtsstatistik herausgerechnet werden. 
Dann ergibt sich folgendes Bild: 2017 wurden demnach 
41 Prozent der BAMF-Entscheidungen durch die Gerich-
te korrigiert, 2018 waren es 31 Prozent und 2019 26 Pro-
zent. Nach dieser rückläufigen Entwicklung ist der Anteil 
2020 (Stand: Mai) wieder auf 30 Prozent gestiegen.12

Für die oben untersuchten Herkunftsstaaten fällt diese 
Quote teilweise deutlich höher aus.13 So lag die Korrektur-
quote bei Klagen von Asylsuchenden aus Afghanistan in 
den letzten Jahren beinahe durchgehend bei deutlich über 
50 Prozent und stieg 2020 wieder auf 55 Prozent, nach-
dem sie 2019 auf 49 Prozent gefallen war. Dabei wurde 
von den Gerichten zum überwiegenden Teil auf ein nati-
onales Abschiebungsverbot erkannt, nachdem das BAMF 
eine vollumfängliche Ablehnung des Antrags beschieden 
hatte. 

Für Klagende aus Syrien ist die Quote zwar geringer, 
allerdings wird auch hier aktuell beinahe jeder dritte Be-
scheid durch die Gerichte aufgehoben (29 Prozent). Auf-
fällig ist der Rückgang der erfolgreichen Aufstockungskla-
gen von 80 Prozent 2016 auf aktuell 12 Prozent. Das zeigt, 
dass auch Gerichte mittlerweile eine andere Rechtsauffas-
sung zu der Frage vertreten, welcher Status bei Schutzsu-
chenden aus Syrien zu vergeben ist.14 Vergleichbar ist die 
Entwicklung bei Klagen von Schutzsuchenden aus Erit-
rea, wobei die Korrekturquote 2020 mit 41 Prozent wie-
der über der der Vorjahre liegt (bei mittlerweile deutlich 
niedrigeren absoluten Fallzahlen).15 

Die Klagen von Schutzsuchenden aus dem Irak sind 
im Vergleich zu den anderen genannten Herkunftsstaaten 
zwar weniger erfolgreich, allerdings ist hier eine durch-
weg steigende Tendenz zu beobachten: Lag der Anteil 
korrigierter Bescheide 2016 noch bei 10 Prozent, ist er 
2020 auf 28 Prozent gestiegen.

Obwohl die Darstellung der bereinigten Korrektur-
quote ein realistischeres Bild der gerichtlichen Entschei-
dungspraxis verspricht, ist es schon aufgrund deren 
hohen Anteils problematisch, »sonstige Verfahrenserledi-
gungen« gänzlich auszuklammern. Ebenso verzerrend ist 
es jedoch für die Statistik, sie in vollem Umfang einfließen 
zu lassen und nur die Verfahren zu zählen, die mit einer 

12 BT-Drs. 19/22023, S. 35.
13 Vgl. für die folgenden Ausführungen Fn. 11. 
14 Vgl. dazu Valentin Feneberg, Das rationale Regime? Zur Entpoliti-

sierung syrischer Geflüchteter in der deutschen Asylrechtsprechung. 
FluchtforschungsBlog, 11.5.2020 sowie Johanna Mantel: Welcher 
Schutzstatus ist bei Wehrdienstentziehung in Syrien zu gewähren? 
Asylmagazin 5/2019, S. 184 ff. 

15 Vgl. dazu Rapp, Kein Flüchtlingsschutz bei Entziehung vom eritrei-
schen Nationaldienst? Eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Rechtsprechung, Asylmagazin 8-9/2019, S. 268 ff. sowie Hupke, Wel-
cher Schutzstatus ist bei Entziehung vom Nationaldienst in Eritrea zu 
gewähren? Asylmagazin 6-7/2019, S. 243 ff.

https://blog.fluchtforschung.net/das-rationale-regime-zur-entpolitisierung-syrischer-gefluchteter-in-der-deutschen-asylrechtsprechung/
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gerichtlichen Schutzzuerkennung enden – wie es derzeit 
vom BAMF gehandhabt wird.  

Grundsätzlich können die »sonstigen Erledigungen« 
vor Gericht nicht den formellen Entscheidungen beim 
BAMF gleichgestellt werden, denn eine »sonstige Verfah-
renserledigung« vor Gericht heißt keinesfalls, dass kei-
ne materiell-rechtliche Entscheidung hinsichtlich eines 
Schutzstatus erfolgte. Vielfach werden durch das BAMF 
in Gerichtsverfahren die Kläger*innen klaglos gestellt, 
indem per Abhilfebescheid doch noch der streitgegen-
ständliche Schutzstatus zuerkannt wird. 2019 betraf das 
3.831 Personen. Der Herkunftsstaat mit den meisten Ab-
hilfeentscheidungen ist Syrien (1.089), dessen gerichtliche 
Schutzquote bei Berücksichtigung der Abhilfeentschei-
dungen entsprechend ansteigen würde.16

Zwar machen Abhilfeentscheidungen insgesamt nur 
rund fünf Prozent der »sonstigen Verfahrenserledigun-
gen« aus. Die Formulierung des BAMF, dass demnach bei 
95 Prozent »keine Schutzgewährung festgestellt« wurde, 
ist allerdings irreführend, denn mit dieser Aussage wird 
suggeriert, dass in den übrigen 95 Prozent der Bescheid 
rechtmäßig ergangen wäre.17 Dies lässt allerdings außer 
Betracht, dass ein erheblicher Anteil der Gerichtsverfah-
ren, etwa in Dublin- und Drittstaatenverfahren gar nicht 
auf die Feststellung eines Schutzstatus gerichtet ist. In die-
sen Verfahren geht es vielmehr daran, dass die Einstufung 
des Antrags als »unzulässig« aufgehoben werden soll, was 
Voraussetzung dafür ist, dass eine inhaltliche Prüfung des 
Asylbegehrens überhaupt stattfinden kann. 2019 waren 
das mit 21.224 Verfahren 14 Prozent der Gerichtsent-
scheidungen.18 Eine gerichtliche Schutzzuerkennung ist 
in diesen Fällen nicht streitgegenständlich und grundsätz-
lich prozessual ausgeschlossen. 

Darüber hinaus fasst das BAMF in seiner Gerichtssta-
tistik sowohl die kläger*innenseits gewonnenen derarti-
gen Verfahren gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 und 2 AsylG (bei 
denen der Bescheid gerichtlich aufgehoben wird) als auch 
die verlorenen (bei denen das Gericht die Klage abweist) 
letztlich in der Kategorie »sonstige Verfahrenserledi-
gung« zusammen. In einer im Rahmen parlamentarischer 
Anfragen veröffentlichten differenzierteren Darstel-
lung fallen erfolgreiche Klagen mit Bescheidaufhebung 
in Dublin- und Drittstaatenverfahren in die Kategorie 
»Schutz ge wäh rung offen«, eine Klageabweisung fällt in 
die Kategorie »keine Schutzgewährung festgestellt«. Bei-
de Kategorien umfassen aber noch weitere Verfahrenser-
ledigungen; eine weitere Aufschlüsselung erfolgt nicht.19 
Anhand der Statistik lässt sich also nicht feststellen, zu 

16 BT-Drs. 19/18498, S. 57.
17 BAMF-Gerichtsstatistik 2019, a. a. O. (Fn. 10). Tatsächlich verzeichnet 

die Kategorie »keine Schutzgewährung festgestellt« nur 91 Prozent 
der Fälle, weitere vier Prozent entfallen auf die Kategorie »Schutzge-
währung offen«, vgl. BT-Drucksache 19/18498, S. 61.

18 BT-Drucksache 19/18498, S. 60.
19 Vgl. BT-Drucksache 19/18498, S. 61. 

welchem Anteil die »sonstigen Verfahrenserledigungen« 
zulasten oder zugunsten des BAMF ausfallen. Hier müss-
te die statistische Erfassung dringend verbessert werden. 
Jedenfalls aber ist es sachlich nicht korrekt und irrefüh-
rend, dass alle »sonstigen Verfahrenserledigungen« ohne 
Schutzzuerkennung statistisch zugunsten des BAMF ge-
wertet werden, wie es das BAMF in seiner Gerichtsstatis-
tik vertritt. 

Unabhängig hiervon sind die Ergebnisse zu den Ge-
richtsentscheidungen in Asylsachen jedoch für das BAMF 
problematisch, stellt man sie der Gesamtheit verwaltungs-
gerichtlicher Entscheidungen gegenüber. Das Statistische 
Bundesamt erfasst für 2019 sämtliche Gerichtsentschei-
dungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit getrennt nach 
Asyl- und sonstigen Streitsachen.20 Rechnet man die bei-
den Kategorien »Stattgabe« und »teilweise Stattgabe« als 
für die Kläger*innen erfolgreiche Entscheidungen zusam-
men, ergibt sich für Entscheidungen in Asylsachen eine 
Erfolgsquote von 15 Prozent, in übrigen Streitsachen von 
nur 6 Prozent.21 Die um die sonstigen Erledigungen berei-
nigte Korrekturquote liegt bei Asylsachen bei 24 Prozent, 
bei sonstigen Sachen bei 20 Prozent.22

V. Folgen der restriktiveren Entscheidungs-

praxis des BAMF

Die in diesem Beitrag herausgearbeitete restriktivere Ent-
scheidungspraxis des BAMF hat für betroffene Schutz-
suchende konkrete rechtliche Konsequenzen: Je nach 
zuerkanntem Schutzstatus (Asylanerkennung gemäß 
Art. 16a GG, Flüchtlingsschutz gemäß § 3 AsylG, subsi-
diärer Schutz gemäß § 4 AsylG sowie die nationalen Ab-
schiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 S. 1 AufenthG) 
variieren die Folgerechte teils erheblich.23 

In den letzten Jahren heftig diskutiert wurde die Mög-
lichkeit des Familiennachzugs. Während dieser mit ei-
nem Abschiebungsverbot so gut wie unmöglich ist,24 

20 Die Methodik ist allerdings fragwürdig, da die Unterscheidung der 
Streitsache anhand der Kammerzugehörigkeit getroffen wird. Reine 
Asylkammern sind jedoch sehr selten, meist sind die Kammern für 
Asyl- und auch andere Sachen zuständig. Die Zahlen können den-
noch den Trend klar zeigen.

21 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.4, 2019, abrufbar bei 
destatis.de unter »Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/
Verwaltungs- und Finanzgerichte«; eigene Berechnung.

22 Die zur BAMF-Gerichtsstatistik leicht abweichenden Zahlen ergeben 
sich daraus, dass das Statistische Bundesamt die Gerichtsstatistik – 
anders als das BAMF - nach den Kriterien der (teilweisen) Stattgabe, 
Klageabweisung und sonstigen Erledigung führt und nicht vorrangig 
nach dem Kriterium der Schutzgewährung.

23 Vgl. hierzu Mantel, Schutzberechtigt, aber ungleich behandelt. Zur 
Rechtsstellung von Personen nach Schutzzuerkennung, Asylmagazin 
12/2018, S. 397 ff.

24 Nach § 29 Abs. 3 AufenthG ist der Familiennachzug nur möglich, 
wenn »völkerrechtliche oder humanitäre Gründe« bestehen oder 
dies der »Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik« dient; 
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besteht für Personen mit Asyl oder Flüchtlingsschutz ein 
Anspruch auf Familiennachzug. Dabei muss nach § 29 
Abs. 2 AufenthG weder der Lebensunterhalt selbst gesi-
chert noch angemessener Wohnraum nachgewiesen wer-
den, sofern der Antrag innerhalb von drei Monaten nach 
der Anerkennung der stammberechtigten Person gestellt 
wird. Beim subsidiären Schutz hat die Gesetzgebung im 
vergangenen Jahrzehnt gleich mehrere Rollen rückwärts 
hingelegt: War der Familiennachzug bis 2015 nur in 
Ausnahmefällen möglich, wurde er mit Umsetzung der 
QualRL dem Familiennachzug zu Personen mit Flücht-
lingsschutz angeglichen. Dies währte jedoch nur kurz: 
Zwischen März 2016 und August 2018 wurde der Fami-
liennachzug zu subsidiär Geschützten ganz ausgesetzt25 
und ist seitdem mit der Einführung des § 36a AufenthG 
im Rahmen der sogenannten Kontingentregelung für bis 
zu 1.000 Personen monatlich möglich.26 

Eine weitere relevante Ungleichbehandlung liegt bei 
der Ausstellung von Ersatzausweisdokumenten, bei der 
subsidiär Schutzberechtigte nur die Möglichkeit haben, 
einen Reiseausweis für Ausländer gemäß § 5 AufenthV 
zu beantragen, wohingegen GFK-Flüchtlinge einen An-
spruch aus Art. 28 GFK auf die Ausstellung eines Flücht-
lingspasses haben.27 Subsidiär Schutzberechtigte, etwa aus 
Syrien und Eritrea, haben so in der Praxis oftmals keine 
Möglichkeit, ein Ersatzausweisdokument zu erhalten.28

Auch bei der Aufenthaltsverfestigung, der Erteilung ei-
ner Niederlassungserlaubnis, bestehen große Unterschie-
de zwischen anerkannten GFK-Flüchtlingen und Perso-
nen mit einem subsidiären Schutzstatus.29

Es spielt für das Leben und die Integration der Betroffe-
nen eine ganz erhebliche Rolle, welcher Schutzstatus ihnen 
im Asylverfahren zuerkannt wird. Dazu ist die Differen-
zierung bei den Folgerechten von Flüchtlings- und subsi-
diärem Schutz weiterhin auch aus rechtlicher Perspektive 
mehr als fragwürdig, da eine derartige Hierarchisierung 

zusätzlich muss der Lebensunterhalt gesichert und angemessener 
Wohnraum für Nachziehende gewährleistet sein. 

25 § 104 Abs. 13 AufenthG a. F.; vgl. Gesetz zur Einführung beschleunig-
ter Asylverfahren vom 11.3.2016, BGBl. I S. 390 sowie Gesetz zur Ver-
längerung der Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutz-
berechtigten vom 8.3.2018, BGBl I S. 342. 

26 Vgl. Familiennachzugsneuregelungsgesetz vom 12.7.2018, BGBl I 
S. 1147. Zu den Details des Verfahrens vgl. auch Mungan/Muy/Weber, 
Familientrennung auf Dauer? Die Neuregelung zum Familiennach-
zug zu subsidiär Schutzberechtigten, Asylmagazin 12/2018, S. 406 ff., 
Kessler: Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten. Zur Um-
setzung der gesetzlichen Beschränkung – ein Jahr nach der Neurege-
lung, Asylmagazin 8–9/2019, S. 295 ff.

27 Vgl. Becker/Saborowski, Die Unzumutbarkeit der Passbeschaffung. 
Hinweise für die Beratung von Geflüchteten, Asylmagazin 1–2/2018, 
S. 16 ff.

28 Vgl. Moghdeb, Passbeschaffung: der Albtraum syrischer subsidiär 
Schutzberechtigter. RLC Journal, 16.6.2020; VG Gießen, Urteil vom 
28.6.2016 – 6 K 3108/15.GI –, juris; a. A. VG Hannover, Urteil vom 
20.5.2020 – 12 A 2452/19 – asyl.net: M28507.

29 Vgl. Mantel, Schutzberechtigt, aber ungleich behandelt, a. a. O. 
(Fn. 23).

im Europarecht so nicht vorgesehen ist. Die QualRL strebt 
vielmehr eine Angleichung der beiden Schutzstatus an.30

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, 
dass der subsidiäre Schutzstatus erst seit dem Jahr 2016 
eine signifikante Rolle in der Entscheidungspraxis des 
BAMF spielt, also genau ab dem Zeitpunkt, als der Fa-
miliennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten ausge-
setzt wurde. Dies zeigt, dass die Entscheidung darüber, 
ob Personen der Flüchtlingsstatus oder der subsidiäre 
Schutzstatus gewährt wird, ganz offensichtlich nicht frei 
von politischen Erwägungen war und ist.31 Die Frage, ob 
in bestimmten Konstellationen – etwa bei Wehrdienstent-
ziehung in Syrien oder Eritrea – Flüchtlingsschutz oder 
subsidiärer Schutz zu gewähren ist, wird in der Rechtspre-
chung zudem häufig kontrovers diskutiert. Dabei hängt  
es oftmals von Nuancen in der Einschätzung der Situation 
im Herkunftsland ab, wie die Entscheidung ausfällt – bzw. 
ist auch zu beobachten, dass eine weitgehend identische 
Bewertung der Situation bei den Gerichten zu unter-
schiedlichen juristischen Schlussfolgerungen führt.32 

Gerade an den Beispielen Syrien und Eritrea zeigt sich 
zudem, dass auch Fluchtsituationen, die nach Auffassung 
des BAMF nur zum subsidiären Schutz führen, zeitlich 
nicht enger begrenzt sind als Verfolgungshandlungen, die 
zum Flüchtlingsschutz führen und sich die beiden Sta-
tus somit auch nicht hinsichtlich ihrer voraussichtlichen 
Aufenthaltsdauer unterscheiden lassen. So dauert der sy-
rische Bürgerkrieg nunmehr bereits seit knapp 10 Jahren 
an; Eritrea ist seit seiner Staatsgründung 1993 eine Dikta-
tur, die konstant Menschen durch gezielte sowie willkürli-
che Gewalt zur Flucht zwingt. In beiden Fällen kann somit 
nicht von einer zeitlich absehbaren Rückkehrperspektive 
ausgegangen werden, welche eine Ungleichbehandlung 
subsidiär Schutzberechtigter auf der Rechtsfolgenseite 
möglicherweise rechtfertigen könnte.

VI. Diskussion

Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass die vom 
BAMF veröffentlichten Statistiken die Realität der Schutz-
quoten stark verzerren. Erstens verdeckt die fehlende ge-
trennte Darstellung des Familienschutzes in der Asylge-
schäftsstatistik die Tatsache, dass die Entscheidungspraxis 
des BAMF zunehmend und teilweise signifikant restrik-
tiver wird. Zweitens berücksichtigt die Asylgeschäfts-
statistik nicht die konstant hohe (und zuletzt wieder 
gestiegene) Quote der durch die Gerichte korrigierten 
BAMF-Bescheide. Drittens ist auch die Gerichtsstatistik 
des BAMF irreführend, indem die Darstellung der sonsti-

30 Vgl. Frei, Einen Schritt hin zum erweiterten Flüchtlingsbegriff. Ver-
fassungsblog, 1.10.2018.

31 Vgl. hierzu auch Rapp, a. a. O. (Fn. 15) sowie Hupke, a. a. O. (Fn. 15). 
32 Vgl. Mantel, a. a. O. (Fn. 14).
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gen Verfahrenserledigungen fälschlicherweise als Bestäti-
gung der jeweiligen Entscheidung gewertet wird. Für ein 
realitätsnäheres Bild der Entscheidungen über Asylanträ-
ge in Deutschland wäre deshalb eine transparentere Sta-
tistik dringend nötig.

Darüber hinaus folgt aus diesen Beobachtungen, insbe-
sondere aus der hohen gerichtlichen Korrekturquote, die 
Notwendigkeit einer kritischen Diskussion der Qualität 
der BAMF-Bescheide. Die amtlichen Daten der Asyl- und 
Gerichtsstatistik sind dafür ein maßgeblicher Ausgangs-
punkt. Mit Verweis auf den Einzelfallcharakter seiner 
Entscheidungen erteilt das BAMF einer  Diskussion um 
die Vergleichbarkeit von Schutzquoten verschiedener Jah-
re und verschiedener Außenstellen eine Absage.33 In der 
Tat ist eine nur oberflächliche quantitative Analyse der 
»Asyllotterie« zwischen den BAMF-Außenstellen wenig 
überzeugend.34 Im Umkehrschluss aber jede externe wis-
senschaftliche Analyse der Schutzquoten abzuweisen und 
diese dann, in sehr dünnem Format, selbst darzustellen,35 
ist ebenso unbefriedigend. 

Die Betonung der Einzigartigkeit des eigenen Quali-
tätsmanagementsystems36 ist noch kein Garant für eine 
Steigerung eben dieser Qualität. Der hohe Anteil durch 
Gerichte korrigierter BAMF-Entscheidungen spricht eine 
andere Sprache und wäre bei keiner anderen Behörde An-
lass zu Eigenlob.37 Dass etwa, um nur den gravierendsten 
Fall zu nennen, seit Jahren rund die Hälfte der Ablehnun-
gen afghanischer Antragstellender zu Unrecht erfolgt und 
das BAMF sich dennoch nicht zu einer Änderung seiner 
Entscheidungspraxis veranlasst sieht, ist hochproblema-
tisch. 

Grundsätzlich ist die zunehmend restriktive Ent-
scheidungspraxis sowohl beim BAMF als auch der Ver-
waltungsgerichte mit Sorge zu betrachten. Die deutliche 
Senkung der Schutzquoten seit 2015, vor allem bei der 
Vergabe von Flüchtlingsschutz, ist Sinnbild dieser Ent-
wicklung. Dass aktuell nur noch jede*r zwanzigste Asyl-
suchende aus Syrien einen Flüchtlingsschutz erhält und 
ansonsten nur subsidiärer Schutz vergeben wird, ist vor 
allem deshalb zu kritisieren, weil in Deutschland die 
Rechtsfolgen zwischen den Schutzstatus auseinanderklaf-
fen. Die von der Qualifikationsrichtlinie angestrebte An-
gleichung wieder umzusetzen, etwa beim Familiennach-
zug, ist dringend geboten.

33 Gräfin Praschma, a. a. O. (Fn. 8), S. 223.
34 Lisa Riedel und Gerald Schneider (2017), Dezentraler Asylvollzug 

diskriminiert: Anerkennungsquoten von Flüchtlingen im bundes-
deutschen Vergleich, 2010–2015, Politische Vierteljahresschrift 58 
(1), 23–50; Gerald Schneider et al. (2020), Forty-Eight Shades of Ger-
many: Positive and Negative Discrimination in Federal Asylum Deci-
sion Making, German Politics 3 (2), 1–18.

35 Gräfin Praschma, a. a. O. (Fn. 8), S. 228 ff.
36 BAMF-Entscheiderbrief 10/2019, S. 4.
37 Vgl. hierzu auch Thränhardt, Die Asylkrise 2015 als Verwaltungskri-

se. APUZ 30–32/2020, S. 37 ff.
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